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Der von der DDR unterbreitete Textvorschlag ist — un
ter Berücksichtigung der bisherigen Diskussion — darauf 
gerichtet, die bestehende Definition unverändert beizube
halten und durch einen zusätzlichen Absatz so zu ergänzen, 
daß auch derjenige Söldner einbezogen wird, der außer
halb eines bewaffneten internationalen Konflikts handelt. 
Durch diese Unterscheidung zwischen Söldnern in bewaff
neten internationalen Konflikten und Söldnern außerhalb 

> solcher wird u. E. dem Anliegen der Konvention, alle Er
scheinungsformen der Organisation und des Einsatzes von 
Söldnern zu bekämpfen, besser Rechnung getragen. Das 
hat zugleich den Vorteil, daß bei der Bestimmung des Per
sonenkreises, der im Falle eines bewaffneten internationa
len Konflikts keinen Anspruch auf den Status eines Kom
battanten oder Kriegsgefangenen hat, wie bisher von einer 
Definition ausgegangen werden kann.

In der Arbeitsgruppe В des ad-hoc-Komitees konnten 
vorläufige Textvorschläge erarbeitet werden, die ggf. für 
eine Aufnahme in die Konvention in Betracht kommen 
können. Sie betreffen:
— das In-Gewahrsam-Nehmen von Tätern zum Zwecke 

der Einleitung von Straf- und Auslieferungsverfahren;
— die Pflicht zur gegenseitigen Information über den Ab

schluß von Straf- bzw. Auslieferungsverfahren;
— die Pflicht zur gegenseitigen Hilfe;
— die Pflicht zur gegenseitigen Information über Söldner

aktivitäten.
Aus Zeitmangel war die Arbeitsgruppe В nicht in der 

Lage, Bestimmungen über Vorbeugungsmaßnahmen zu be
schließen. Es wurden verschiedene Arten des Herangehens 
vorgeschlagen, solche, wie sie in Art. 8 des nigerianischen 
Konventionsentwurfs iS enthalten sind, oder wie in Art. 10 
der Konvention zur Bekämpfung rechtswidriger Hand
lungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt vom
23. September 197116, in Art. 4 der Internationalen Kon
vention gegen die Geiselnahme vom 17. Dezember 1979І7 
und in Art. 4 der Konvention über die Verhütung, Verfol
gung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich 
geschützte Personen einschließlich Diplomaten vom 14. De- 
zenmber 197318.

Zweifellos stärkt es den Präventivcharakter der Kon
vention, wenn die rechtliche Ausgestaltung der Aufgaben 
und Pflichten der Staaten zur Vorbeugung von Verbrechen 
des Söldnertums in möglichst konkreter und umfassender 
Weise und unter dem Blickpunkt enger internationaler 
Koordinierung erfolgt, wie es auch das Anliegen des von 
Nigeria unterbreiteten Konventionsentwurfs ist.

Fixierung von Pflichten der Staaten
zur Erhöhung der Wirksamkeit der Konvention

So wichtig die allseitige rechtliche Erfassung der Tatbe
stände und Täter des Verbrechens des Söldnertums auch 
ist, so reicht dies allein nicht aus, um eine hohe Wirksanv 
keit der künftigen Konvention zu gewährleisten. Hinzu
kommen muß die Verankerung eines bestimmten Katalogs 
von Pflichten der Staaten, der über die Verpflichtung zur 
strafrechtlichen Verfolgung der Täter hinausgeht und zur 
Unterbindung aller Aktivitäten zur Verwendung von Söld
nern, einschließlich der Planung, Propagierung und Orga
nisierung; beiträgt Es ist daher zu begrüßen, daß in der 
Arbeitsgruppe А auch folgende erste Ergebnisse hinsicht
lich der Pflichten der Staaten fixiert werden konnten:

a) Die Pflicht, keine Handlungen zur Anwerbung, Fi
nanzierung, Ausbildung und Ausnutzung von Söldnern zu 
unternehmen.

b) Die Pflicht wirksame gesetzgeberische und admini
strative Maßnahmen gegen das Verbrechen des Söldner
tums zu ergreifen. 13

c) Die Pflicht nicht zu dulden oder zu erlauben, daß 
das staatliche Territorium für Söldneraktivitäten genutzt 
wird.

Mit dem Ziel, die Effektivität der Konvention zu stär
ken, unterbreiteten insbesondere die Vertreter sozialisti
scher und nichtpaktgebundener Staaten, darunter die DDR, 
Vorschläge zur Aufnahme weiterer Pflichten der Staaten 
in die Konvention, wie z. B.
— die Unterbindung der Verbreitung von Informationen 

und jeder Propaganda, die die Organisierung und den 
Einsatz von Söldnern fördern;

— das Verbot und die Auflösung von Gruppen, Organisa
tionen und Institutionen, die Söldnertum organisieren 
oder fördern;

— das Verbot der Aufnahme von Söldnern in die Streit
kräfte;

— die Verhinderung des Transits von Söldnern.
Die Vertreter dieser Staaten gehen davon aus, daß das 

Söldnertum auf Grund seiner politischen und rechtlichen 
Dimensionen in die Kategorie der internationalen Ver
brechen einzureihen ist, wie sie in Art. 19 des ILC-Entwurfs 
zur Staatenverantwortlichkeit20 beispielhaft aufgezählt 
werden. Die Staatenvertreter streben eine ausdrückliche 
Verankerung der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit der 
Staaten bei Verletzung dieser Pflichten an, die zugleich den 
Anspruch auf Wiedergutmachung bzw. Schadenersatz des 
in seinen Rechten verletzten Staates begründet. Das gilt 
auch für Schäden, die seinen Staatsangehörigen, Organi
sationen und Institutionen infolge der Pflichtverletzung 
eines Staates entstehen.

Von den Staatenvertretern wird betont, daß ein Staat 
nicht nur dann völkerrechtliche Verantwortung trägt, wenn 
er selbst Söldnerbandeh organisiert und ausnutzt, sondern 
auch dann, wenn er es versäumt, Gesetze zu erlassen oder 
gerichtliche bzw. administrative Maßnahmen zu ergrei
fen, die sich gegen das Söldnertum richten. Regierungen, 
die die Rekrutierung, Verwendung und Ausbildung von 
Söldnern zulassen, sind letzten Endes Komplizen verbre
cherischer Handlungen von Söldnern.2!

Die bisherigen Debatten im ad-hoc-Komitee waren geprägt 
vom konsequenten Ringen um ein wirksames völkerrecht
liches Instrument gegen das Söldnertum. Die Weiterfüh
rung der Arbeit zur Fertigstellung der Konvention ist ein 
wichtiger Faktor zur progressiven Entwicklung und weite
ren Erhöhung der Rolle des Völkerrechts in den interna
tionalen Beziehungen. 1 11
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